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Bebauungsplan 810 A –Uellendahler Straße / Zamenhofstraße; 1. Änderung 

 

 

 

Neue textliche Festsetzung 10.2: 

 

 

Einzelhandelsbetriebe sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO i.V. mit § 1 Abs. 9 BauNVO nicht 
zulässig. Ausnahmsweise können solche Einzelhandelsnutzungen zugelassen werden, die in 
einem unmittelbaren räumlichen, wirtschaftlichen und betriebsstrukturellen Zusammenhang 
mit einem vorhandenen Gewerbebetrieb oder Handwerksbetrieb stehen und bei denen die 
Einzelhandelstätigkeit nur untergeordnete Bedeutung hat. Daneben sind solche Betriebe 
ausnahmsweise zulässig die der Abteilung 50 "Kraftfahrzeughandel, Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen, Tankstellen" der Klassifikation der Wirtschaftszweige, 
Ausgabe 1993 zugeordnet sind. 


